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Abendschule NEU ‐ Modularisierung 
 
Neuerungen ab Wintersemester 2010/11 

 
• Studierende können ab dem Schuljahr 2011/2012 die Module, die sie besuchen möchten, 

frei wählen. Ein Wiederholen von ganzen Semestern ist grundsätzlich nicht mehr vorgesehen. 
• Innerhalb von 2 aufeinanderfolgenden Halbjahren müssen mindestens 10 Wochenstunden 

positiv absolviert werden. 
 
 
 

Modulanmeldung 
 

Jede(r) Studierende erhält ein Blatt mit den 4 Stundenplänen der jeweiligen Halbjahre. Auf diesem 
soll 

 
1. das "grundsätzliche" Semester markiert werden. 
2. dort nicht gewählte Unterrichte gestrichen werden 
3. aus den anderen Halbjahresstundenplänen die zusätzlichen Unterrichte/Module markiert werden. 

 
Es gibt Module, die in beliebiger Reihenfolge gewählt werden können, aufbauende Module und 
Module, die an bestimmte Voraussetzungen gebunden sind (ersichtlich in der Stundentafel). 
Bei aufbauenden Modulen muss das jeweils vorletzte Modul positiv abgeschlossen sein (z.B. BW3 
kann erst besucht werden, wenn BW1 positiv ist) 

 
Abgabetermin der Modulanmeldung ist jeweils Freitag der 1. Woche des jeweiligen Halbjahres. 
Prinzipiell sollen die Module des jeweiligen Halbjahres belegt werden. 

 
Gleichzeitig mit der Anmeldung ist der Arbeitsmittelbeitrag zu bezahlen. 

 
Die Gegenstände heißen ab nun Module und sind durchnummeriert (z.B. BW1, BW2, BW3…). Ebenso 
gibt es keine Semester mehr, sondern Halbjahre. 

 
Es ist kein Wiederholen von Semestern vorgesehen, es können nur mehr einzelne Module wiederholt 
werden. 

 

 
 

Positiver Modulabschluss 
 

Jeder Studierende hat vier Möglichkeiten, ein Modul positiv abzuschließen: 
 

Besuch Besuch Besuch Besuch Besuch 
Besuch WH Besuch WH Kolloquium Kolloquium Kolloquium 
Kolloquium Kolloquium Besuch WH Kolloquium WH Besuch WH 
Besuch WH* Kolloquium WH Kolloquium WH Besuch WH Besuch WH* 

*nur auf Ansuchen 
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Einrechnungen/Einstufungsprüfungen 
 

Um Einrechnungen ist, unter Beilegung der Zeugnisse, anzusuchen. Das Ansuchen ist umgehend nach 
Anmeldung an der Schule einzubringen, jedoch bis spätestens Freitag vor Beginn des jeweiligen 
Halbjahres. 

 
Einstufungsprüfungen dürfen 2 x wiederholt werden. Die Termine und PrüferInnen legt der Direktor 
im Vorhinein fest. 

 
 
 
 

Abmeldung von der Schule 
 
• Ist ein Modul nach Ausschöpfung der oben angeführten Möglichkeiten nicht positiv 

abgeschlossen, erfolgt die automatische Abmeldung. 
• Ein(e) Studierende(r) ist auch abzumelden, wenn der positive Abschluss von Modulen im Ausmaß 

von 10 Wochenstunden über die letzten 2 Halbjahre nicht nachgewiesen werden kann. Für die 
Fernschule gilt hier die Stundentafel der 5-Tages-Form. 

 

 
 
 

Weitere allgemeine Änderungen 
 
• Es gibt keine Klassenvorstände mehr. Für die Betreuung und Verwaltung der Studierenden sind 

die andragogischen Koordinatoren vorgesehen. (Frau Mag. Hainberger für die 5-Tages-Form, 
Herr Mag. Hofer für die Fernschule). Es ist vorgesehen, dass die andragogischen Koordinatoren in 
den ersten beiden Halbjahren unterrichten. 

• Schulbesuchsbestätigungen sind mit Angabe der Institution, für die sie benötigt werden und des 
jeweiligen Halbjahres, in dem die/der Studierende geführt wird, per E-Mail zu beantragen. 

• Freifahrtsanträge werden zur freien Entnahme aufliegen. Die ausgefüllten Formulare sind 
entweder im Briefkasten vor dem Sekretariat einzuwerfen oder direkt bei den Andragogen 
abzugeben. 

 

 
 

Mag. Inge Hainberger 
Mag. Gerhard Hofer 


